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Einleitung

Die gütliche Beilegung eines Rechtsstreits durch eine vertragliche Einigung der
Parteien dient demRechtsfrieden im Allgemeinen besser als ein gerichtliches Urteil.1

Eine diesem Zitat vergleichbare Aussage traf das BVerfG2:

„Eine zunächst streitige Problemlage durch eine einverständliche Lösung zu bewältigen, ist
auch in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer richterlichen
Streitentscheidung.“

Umso erstaunlicher erscheinen die Aussagen eines Richters am LAG Nieder-
sachsen, über die das BAG3 im Jahr 2010 zu befinden hatte: „Seien Sie vernünftig.
Sonst müssen wir sie zum Vergleich prügeln“, „Ich reiße Ihnen sonst den Kopf ab“,
„Sie werden sonst an die Wand gestellt und erschossen“.4

A. Problemaufriss

Nicht selten haben Parteien und Anwälte den Eindruck, vom Gericht zum Ver-
gleichsabschluss mit Intensität gedrängt zu werden.5 Gleichwohl gehen die Wahr-
nehmungen von Praktikern über Vorliegen und Intensität von Vergleichsdruck
auseinander.6 Spätestens mit Erlass des Urteils vom 06.07.1966 durch den BGH7

wurde das Phänomen der richterlichen Druckausübung in der Rechtsprechung
präsent. Gleichwohl beansprucht das Phänomen weiterhin Aktualität, wie sich dies
nicht zuletzt aus den im Urteil des BAG8 vom 12.05.2010 thematisierten Aussagen
ergibt.

1 MünchKommBGB/Habersack, § 779 Rn. 72; vgl. „Ein magerer Vergleich ist besser denn
ein fettes Endurteil.“ aus dem Lexikon der sprichwörtlichen Lebensarten, Bd. III.

2 BVerfG NJW-RR 2007, 1073, 1074.
3 BAG, Urt. v. 12.05.2010 – 2 AZR 544/08 = NZA 2010, 1250.
4 BAG, Urt. v. 12.05.2010 – 2 AZR 544/08 = NZA 2010, 1250, 1251.
5 So bspw. Egli, Vergleichsdruck im Zivilprozess, S. 79 ff.; Schellhammer, Zivilprozess,

Rn. 707 ff.; Strecker, DRiZ 1983, 97, 98; Gottwald P., ZZP 95 (1982), 245, 257.
6 Egli, Vergleichsdruck im Zivilprozess, S. 126 traf zudem die Unterscheidung zwischen

der anwaltlichen und der richterlichen Perspektive.
7 BGH, Urt. v. 06.07.1966 – I b ZR 83/64 = NJW 1966, 2399 ff.
8 BAG, Urt. v. 12.05.2010 – 2 AZR 544/08 = NZA 2010, 1250 ff.



Für die richterliche Druckausübung selbst werden unterschiedliche Bezeich-
nungen verwendet: „dringendes Anraten“9, „richterliche Vergleichswut“10, „Ver-
gleichsdruck“11, „Vergleichsquetsche“12, „Zwang zum Vergleich“13. Allen Be-
zeichnungen gemein ist der negative Kontext der Handlungsmodalitäten „Druck“
und „Zwang“. Dies sind ebensolche, die im Kontrast zu einer freien Selbstbestim-
mung ohne äußere Einflussnahme stehen. Insofern gibt es zwischen den Bezeich-
nungen für das gerichtliche Verhalten keinen inhaltlichen Unterschied. Für die
hiesige Untersuchung soll die Bezeichnung „unangemessener Vergleichsdruck“
zugrunde gelegt werden, weil diese in Rechtsprechung14 und Literatur15 die geläu-
figste ist. Ein unter der Ausübung von gerichtsseitigem Druck abgeschlossener
Prozessvergleich wird als „Zwangsvergleich“16 bezeichnet.

Der Prozessvergleich ist ein Institut von rechtswegübergreifender Bedeutung.Mit
Ausnahme der in der Finanzgerichtsbarkeit geltenden FGO sind in den Gerichts-
ordnungen für die anderen Gerichtsbarkeiten Regelungen zum Vergleichsinstitut
vorhanden.17 Der Prozessvergleich ist nach wie vor eines der praxisbedeutsamsten
Institute im ordentlichen Zivilprozess.18 Durch ihn können die Parteien die „Beile-
gung des Rechtsstreits“ erzielen (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 ZPO). Das Vergleichs-
institut findet sowohl in § 779 Abs. 1 BGB als auch § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO seinen
gesetzlichen Niederschlag, sodass neben dem materiellrechtlichen Handeln der
Partei ein prozessrechtliches Handeln in Betracht kommt. Die Rechtsnatur des
Prozessvergleiches ist bis heute umstritten – dieser Frage soll u. a. in dieser Unter-
suchung nachgegangenwerden.19Liegt ein prozessrechtliches Handelnvor, kannvon
der Ausübung der „Parteiherrschaft“ ausgegangen werden.20 In diesem Fall stünde
der Abschluss des Prozessvergleiches in der Disposition der Parteien und läge in
deren Verantwortung21, was dem Kerngedanken der Privatautonomie und der Par-

9 Dietrich, ZZP 120 (2007), 443, 445.
10 Dietrich, ZZP 120 (2007), 443, 456.
11 Egli, Vergleichsdruck im Zivilprozess, S. 70 ff.; Salje, DRiZ 1994, 285, 286.
12 Bauer, NZA-Beil. 2011, 151, 157;Meyer, BB 2014, 2549 ff.; Probst, JR 2011, 507, 510;

Stürner, in: FS Walder, S. 273.
13 Knauss, ZRP 2009, 206.
14 Vgl. nur OLG Jena, Beschl. v. 14.11.2005 – 1 W 631/05 = BeckRS 2006, 4914.
15 Vgl. nur Bodewaldt/Haselmann/Mohr, BB 2019, 855 ff.
16 MünchKommZPO/Prütting, § 278 Rn. 5; Meyer, BB 2014, 2549 ff.
17 Vgl. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (Zivilgerichtsbarkeit als Zweig der ordentlichen Gerichts-

barkeit), § 36 FamFG (Freiwillige Gerichtsbarkeit als Zweig der ordentlichen Gerichtsbar-
keit), § 106 VwGO (Verwaltungsgerichtsbarkeit); § 83a ArbGG (Arbeitsgerichtsbarkeit),
§ 101 SGG (Sozialgerichtsbarkeit).

18 Statistisches Bundesamt, Rechtspflege Zivilgerichte 2018, Fachserie 10 Reihe 2. 1
[2019].

19 § 2B. II.
20 Vgl. Baumgärtel, ZZP 87 (1974), 121, 124.
21 Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 76 Rn. 7; § 78 Rn. 6 ff.
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teiherrschaft entspricht.22 Darüber hinaus genießt das parteiliche Handeln verfas-
sungsrechtlichen Schutz.23

Der den Druck ausübende Richter ist als Organ der Rechtsprechung (Art. 92
Hs. 1 GG) unmittelbar der Verfassung und den darin geregelten Grundsätzen un-
terworfen, Art. 1 Abs. 3 GG. Darüber hinaus ist er in bürgerlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten dazu verpflichtet, den durch die ZPO vorgegebenen Aufgabenstellungen zu
genügen: Neben der aus § 300 Abs. 1 ZPO resultierenden Pflicht zum Urteilserlass
bei Entscheidungsreife „soll der Richter in jeder Lage des Verfahrens auf die gütliche
Beilegung bedacht sein“ (§ 278 Abs. 1 ZPO). Die letztere Aufgabenstellung findet
Entsprechung in anderen Rechtszweigen (§ 36 Abs. 1 Satz 2 FamFG) und Ge-
richtsbarkeiten (z.B. § 57 Abs. 2 ArbGG).

In den Gerichten herrscht jedoch die Situation des sog. Erledigungsdruckes vor.
Aufgrund sich ändernder Lebensverhältnisse und neuer materieller Gesetze, auch in
Bezug auf europarechtliche Regelungen, treten komplexere Rechtsfragen und
Rechtsverhältnisse auf.24 Dies geht mit einem stärker anwachsenden Rechtsverfol-
gungsbewusstsein einher.25 Stürner26 zufolge komme es regelrecht zu einer „Pro-
zessflut“. Die hohe Zahl, Komplexität und bisweilen Dauer der Prozesse bewirken
einen Arbeitsanstieg in der gesamten Justiz und in der Folge auch für den einzelnen
verhandlungsführenden Richter. Hinzu kommt, wie beispielsweise Rauscher27 be-
tont, eine starke Belastung der Gerichte aufgrund des geringen Personalbestandes.
Starke Einsparungen von Haushaltsmitteln28 erschweren die Lage zusätzlich. Nicht
grundlos wird daher die Überlastung der Gerichte konstatiert.29 Aus diesem Grund
wird seit geraumer Zeit unter Heranziehung der Metapher „Knappe Ressource
Recht“30 die Befürchtung gehegt, dass hierdurch die Justizgewähr im demokrati-
schen Rechtsstaat gefährdet sei.

Vor diesem Hintergrund gewannen u. a. Prozessvergleiche als eine Art „Überle-
bensstrategie“31 Bedeutung für die Ziviljustiz, mit denen der Richter ein Verfahren
beenden und so den persönlichen Erledigungsdruck minimieren kann. Diese Ver-
gleichsfreudigkeit wird bspw. als „Schlichtungseuphorie“32, „Vergleichseuphorie“33

22 § 2B.VII.
23 § 2B.VIII.
24 Salje, DRiZ 1994, 285, 287.
25 Salje, DRiZ 1994, 285, 287; Stürner, in: FS Baumgärtel, S. 543, 551.
26 Stürner, in: FS Baumgärtel, S. 543, 551.
27 MünchKommZPO/Rauscher, Einl. Rn. 55.
28 Gaier, NJW 2013, 2871, 2872 f.
29 Dazu bereits Pfeiffer, ZRP 1981, 121 ff.; vgl. auch Gross, in FS Bornkamm, S. 1035,

1040 f.
30 Gaier, NJW 2013, 2871, 2872; Gross, in: FS Bornkamm, S. 1035, 1040 f.; Stürner, in:

FS Baumgärtel, S. 543, 551.
31 Egli, Vergleichsdruck im Zivilprozess, S. 44; Gottwald/Treuer, S. 12.
32 Prütting, JZ 1985, 261, 262.
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